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Die 05. (ordentl.) Sitzung des Stadtrates

der Stadt Hoyerswerda findet am

Dienstag, dem 15.12.2009 um 17:00 Uhr

im Sitzungssaal des Neuen Rathauses,

Salomon-Gottlob-Frentzel-Straße 1,

statt.

Die Sitzung findet – öffentlich – statt.

Tagesordnung
für die 05. (ordentl.) Sitzung des Stadtra-
tes der Stadt Hoyerswerda am 15.12.2009

Öffentlich

TOP Thema Vorl.-Nr.

1 Feststellen der ordnungsgemäßen
Einladung und der Beschlussfähigkeit

2 Fragestunde der Einwohner

3 Niederschrift der 4. (ordentl.) Sitzung
des Stadtrates vom 24.11.2009

4 Vorzeitige Beendigung des für
Dörgenhausen bestehenden Kon-
zessionsvertrages über die Gasver-
sorgung mit der Energieversorgung
Schwarze Elster GmbH einschließlich
der öffentlichen Bekanntmachung
BV0106-I-09

5 Beitritt der Stadt Hoyerswerda zum
Zweckverband Kommunale Informa-
tionsverarbeitung Sachsen (KISA).
BV0113a-I-09

6 Bestellung des Beirates der Medizini-
schen Versorgungszentrum am Klini-
kum Hoyerswerda GmbH
BV0047a-II-09

7 Bestellung des Beirates der Betriebs-
und Verwaltungsgesellschaft mbH am
Klinikum Hoyerswerda
BV0048a-II-09

8 Bestellung des Beirates der Lausitz-
Med-GmbH
BV0049a-II-09
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9 Neubesetzung der Arbeitsgruppe
''Energiefabrik Knappenrode''
BV0122-II-09

10 Neubesetzung des Kuratoriums -
Vergabe ''Konrad-Zuse-Plakette''
BV0123-II-09

11 Öffentlich- rechtliche Vereinbarung
über das Automatische Waldbrand-
früherkennungs-System (AWFS)
BV0115-II-09

12 Vollzug des § 48 (4) Waldgesetz für
den Freistaat Sachsen
(SächsWaldG)
BV0105-III-09

13 Neuordnungskonzept Sanierungsge-
biet ''Hoyerswerda – Bahnhofsvor-
stadt''
Fortschreibung – Änderung Stand
2009
BV0118-III-09

14 Neuberufung der Arbeitsgruppe
''Stadtentwicklung'' zur Begleitung
des Stadtumbauprozesses
BV0121-III-09

15 Anfragen und Mitteilungen

Bekanntgabe des im öffentlichen Teil der 04. (ordentlichen) Sitzung
des Verwaltungsausschusses am 01.12.2009 gefassten Beschlusses

Der Verwaltungsausschuss beschloss
nach einer freihändigen Vergabe die Leistungen zur Verwahrung von Fundtieren und sichergestellten Tieren
der Stadt Hoyerswerda für den Zeitraum vom 01.01.2010 bis 31.12.2013 wie folgt zu vergeben:

Los 1 Verwahrung und Sicherstellung von Katzen: Katzenhilfe Hoyerswerda e. V.

Angebotspreis netto in € Angebotspreis
Pauschale für Abholung vor Ort bzw. bei der Berufsfeuerwehr Hoyers-
werda 2,40 €/ Tier
Aufwendungen für Schreib- und Verwaltungsarbeiten 0,60 €/ Tier
Kosten für Aufbewahrung 3,60 €/ Tier und Tag
Kosten für Einsatzzeiten, welche über eine Stunde hinausgehen 0,00 €/ Stunde und Tier
Aufschlag für Nachtbereitschaft 0,00 €/ Stunde und Tier

Los 2 Verwahrung und Sicherstellung von Hunden
und sonstigen Tieren Tierheim Hoyerswerda

Angebotspreis netto in € Angebotspreis
Pauschale für Abholung vor Ort bzw. bei der Berufsfeuerwehr Hoyers-
werda 6,00 €/ Tier

Aufwendungen für Schreib- und Verwaltungsarbeiten 0,00 €/ Tier
Kosten für Aufbewahrung 7,00 €/ Tier und Tag

Kosten für Einsatzzeiten, welche über eine Stunde hinausgehen 10,00 €/ Stunde und Tier
Aufschlag für Nachtbereitschaft 10,00 €/ Stunde und Tier

Beschluss-Nr. 0114-I-09/04/VwA/04.
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Bekanntgabe der im öffentlichen Teil der 04. (ordentlichen) Sitzung
des Technischen Ausschusses am 01.12.2009 gefassten Beschlüsse

Der Technische Ausschuss beschloss
für das Bauvorhaben „Ausbau der Straße vor der Lausitzhalle und der Vorflächen der Lausitzhalle in
Hoyerswerda“ die Bauleistungen an die Firma Arnold Pasora, Tief- und Straßenbau, Neue Straße 7, 02977
Hoyerswerda mit einer geprüften Auftragssumme in Höhe von 108.598,42 €zu vergeben.
Beschluss-Nr. 0117-III-09/018/TA/04.

Der Technische Ausschuss beschloss

1. Die Genehmigung der außerplanmäßigen Ausgabe.
Lfd.Nr. HH-Stelle/DK Betrag Deckungshaus- Betrag

Bezeichnung haltsstelle

I/6 6154.9410.015 77.350 € 6154.3610.015 69.615 €
Rückbau-und Neuordnungs- Rückbau-und Neuordnungs-
maßnahmen/Machbarkeitsstudie maßnahmen/Zuweisung vom Land
Hoyerswerda 2050 zu 9410

ohne Deckung 7.735 €
gem. § 79 (1) Nr.2 SächsGemO

nachrichtlich (durch antragstellendes Fachamt
bereitgestellt):
(6154.9410.014 7.735 €)
Rückbau-und Neuordnungsmaßnahmen /
Abriss Haus I und II Dillinger Straße

2. Die Leistungen zur Vergabe der „Machbarkeitsstudie Hoyerswerda 2050“ werden zu einer Angebots-
summe von 77.350,00 EUR Brutto vergeben an die Brandenburgisch Technische Universität, Cottbus,
Lehrstuhl Stadttechnik.
Die Vergabe steht unter dem Vorbehalt der Bewilligung von Fördermitteln.

Beschluss-Nr. 0119-III-09/019/TA/04.

Widmung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze

1. Straßenbeschreibung
1.1 Straßenklasse: Beschränkt öffentlicher Weg
1.2 Bezeichnung: Weg Nr. 619 (Zugang PP Rosenstraße)
1.3 Beschreibung des Anfangspunktes: Markt 4
1.4 Beschreibung des Endpunktes: Parkplatz Rosenstraße
1.5 Länge Ca. 40 m
1.6 Grundstücke:

Gemarkung Hoyerswerda, Flur 5, Flurstück 42/1

1.7 Gemeinde: Stadt Hoyerswerda

2. Verfügung:

2.1 Die unter Nr. 1 bezeichnete Verkehrsfläche wird gemäß § 6 Absatz 1 Straßengesetz des Freistaates
Sachsen (SächsStrG) beschränkt öffentlich gewidmet.
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2.2 Der Weg ist in das Bestandsverzeichnis der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze der Stadt
Hoyerswerda einzutragen.

2.3. Widmungsbeschränkungen: Beschränkt öffentlicher Weg für Fußgänger

3. Neuer Träger der Straßenbaulast: Stadt Hoyerswerda, S.-G.-Frentzel-Straße 1, 02977
Hoyerswerda

4. Wirksam werden der Verfügung:

Datum der Bekanntmachung (§ 6 Absatz 1, Satz 2, 2. Halbsatz, SächsStrG)

5. Sonstiges:
5.1 Gründe für die Widmung:

Die vorhandene Verkehrsfläche soll durch förmliche Widmung nach § 6 Absatz 1 SächsStrG
entsprechend der Erschließungsvereinbarung mit der Firma SÜBA Bauen und Wohnen LBU Lausitz
GmbH die Eigenschaft eines beschränkt öffentlichen Platzes erhalten.

5.2 öffentliche Auslegung:
Die Verfügung nach Nummer 2 kann während der üblichen Sprechzeiten eingesehen werden.
Ort: Tiefbauamt, Neues Rathaus S.-G.-Frentzel- Str. 1, Zimmer 1.33
Zeit: Mo.: 8.30-12 Uhr; Di.: 8.30-16 Uhr; Do.: 8.30-18 Uhr; Fr.: 8.30-12 Uhr

6. Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder mündlich zur Niederschrift bei der Stadt Hoyerswerda,
S.-G.-Frentzel-Straße 1, 02977 Hoyerswerda, zu erheben.

Dietmar Wolf
Dezernent
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Widmung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze

1. Straßenbeschreibung
1.1 Straßenklasse: Beschränkt öffentlicher Platz
1.2 Bezeichnung: Parkplatz Eibenweg
1.3 Beschreibung des Anfangspunktes: Eibenweg
1.4 Beschreibung des Endpunktes: Eibenweg
1.5 Länge 19,00 m
1.6 Grundstücke:

Gemarkung Zeißig, Flur 2, Flurstück 376

1.7 Gemeinde: Stadt Hoyerswerda

2. Verfügung:

2.1 Die unter Nr. 1 bezeichnete Verkehrsfläche wird gemäß § 6 Absatz 1 Straßengesetz des Freistaates
Sachsen (SächsStrG) beschränkt öffentlich gewidmet.

2.2 Der Platz ist in das Bestandsverzeichnis der beschränkt öffentlichen Straßen, Wege und Plätze der
Stadt Hoyerswerda einzutragen.

2.3. Widmungsbeschränkungen:

3. Neuer Träger der Straßenbaulast: Stadt Hoyerswerda, S.-G.-Frentzel-Straße 1, 02977
Hoyerswerda

4. Wirksam werden der Verfügung:
Datum der Bekanntmachung (§ 6 Absatz 1, Satz 2, 2. Halbsatz, SächsStrG)

5. Sonstiges:
5.1 Gründe für die Widmung:

Die vorhandene Verkehrsfläche soll durch förmliche Widmung nach § 6 Absatz 1 SächsStrG
entsprechend der Erschließungsvereinbarung mit der Firma SÜBA Bauen und Wohnen LBU Lausitz
GmbH die Eigenschaft eines beschränkt öffentlichen Platzes erhalten.

5.2 öffentliche Auslegung:
Die Verfügung nach Nummer 2 kann während der üblichen Sprechzeiten eingesehen werden.
Ort: Tiefbauamt, Neues Rathaus S.-G.-Frentzel- Str. 1, Zimmer 1.33
Zeit: Mo.: 8.30-12 Uhr; Di.: 8.30-16 Uhr; Do.: 8.30-18 Uhr; Fr.: 8.30-12 Uhr

6. Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder mündlich zur Niederschrift bei der Stadt Hoyerswerda,
S.-G.-Frentzel-Straße 1, 02977 Hoyerswerda, zu erheben.

Dietmar Wolf
Dezernent



Ausgabe 602 Seite

Amtliche Bekanntmachungen / Hamtske wozjewjenja
6

Widmung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze

1. Straßenbeschreibung
1.1 Straßenklasse: Ortsstraße
1.2 Bezeichnung der Straßen: Dillinger Straße
1.3 Beschreibung des Anfangspunktes : Dillinger Straße
1.4.1 Beschreibung des Endpunktes: Ende der Sackgasse vor dem Gebäude des

Körperbehindertenheimes
1.5 Länge: Ca. 130 m
1.6 Straßengrundstücke: Hoyerswerda, Flur 10, Flurstück 162
1.7 Gemeinde: Stadt Hoyerswerda

2. Verfügung:
2.1 Die unter Nr. 1 bezeichnete Verlängerung der Dillinger Straße wird gemäß § 6 Straßengesetz des

Freistaates Sachsen (SächsStrG) gewidmet.
2.2 Die Straße ist in das Bestandsverzeichnis der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze der Stadt

Hoyerswerda aufzunehmen.

3. Träger der Straßenbaulast: Stadt Hoyerswerda

4. Wirksam werden der Verfügung:
Datum der Bekanntmachung (§ 6 Absatz 1 SächsStrG)
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5. Sonstiges:
5.1 Gründe für die Widmung:

Die Straße soll durch die Widmung nach § 6 SächsStrG und zur Klarstellung die Eigenschaft einer
öffentlichen Verkehrsfläche erhalten.

5.2 öffentliche Auslegung:
Die Verfügung nach Nummer 2 kann während der üblichen Sprechzeiten eingesehen werden.
Ort: Tiefbauamt, Neues Rathaus S.-G.-Frentzel-Str. 1, Zimmer 133
Zeit: Mo.: 8.30-12 Uhr; Di.: 8.30-16 Uhr; Do.: 8.30-18 Uhr; Fr.: 8.30-12 Uhr

6. Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder mündlich zur Niederschrift bei der Stadt Hoyerswerda,
S.-G.-Frentzel-Straße 1, 02977 Hoyerswerda, zu erheben.

Dietmar Wolf
Dezernent
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